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um zwei Briefe, das Rundschreiben über die Vorgänge in Bison; 
und die Antwort der deutschen Bischöfe an hadrian. Noch ist 
aber diese Frage nicht im einzelnen untersucht und Rainalds 
Verfasserschaft nicht quellenmäßig begründet worden. 2m fol­
genden soll einiges darüber beigebracht werden.

1.
Überblicken wir die Briefe und Rundschreiben, die in diesen 

Zähren hinausgegangen sind und über Politik und Erfolge des 
Reichs unterrichten oder zu einer bestimmten Stellungnahme 
oder zur Mithilfe aufrufen sollten, so erkennen wir leicht, daß 
ihre Eingänge und die Art ihrer Abfassung im allgemeinen die 
gleichen sind.

Stellen wir einen Briefeingang an die Spitze, der sicher nicht 
von Rainald abgefaßt wurde, das Rundschreiben über Mailands 
Fall vom Jahre N62, das der kaiserliche Notar und Raplan 
Burchard verfaßt hat, wie Scheffer-Boichorst nachwies?) Dieser 
Brief soll auch zeitlich am Ende der von uns zunächst betrachteten 
Briefe stehen, hier heißt es:

Rundschreiben über Mailands Fall, Nr. 203, 1162?)
Dignum sstimamus, ut bii, qui tribulationibus nostris et imperii 

personarum servitio et rerum dispendia baetenus fideliter communica 
verunt, a Domino, qui eonsolatur nos in tribulatione nostra, conso 
lationis gaudia recipiant st felicissimis eventibus nostris ac gloriosissimis 
triumpbis, quales nulli antecessorum nostrorum concessos esse credimus, 
grata vicissitudine participent et conglorisntur. 'fue igitur dilectioni, 
quam omnem konorem nostrum sitibundo pectore anbelarv luco clarius 
constat, signiiicandnm duximus, quod

Ähnlich die Fassung an den Grafen von Soissons, Nr. 204.
Dazu halte man die Eingänge der anderen Ausschreiben:

Regenten selbst zu finden. (Der vorliegende Nufsatz war vor der Druck­
legung des Buches fertiggestellt, doch wurde die Herstellung der Rein­
schrift durch die Teilnahme des Verfassers am Nriege verzögert.)

') P. Scheffer-Boichorst, Der kaiserliche Notar und Stratzburger 
Ditztum Burchard (Gesammelte Schriften 2, 1905) 5. 233 (- Zs. f. Gesch. 
ö. Dberrh. NF. 4, 1889).

-) Das Nr. ohne besonderen Zusatz bedeutet immer die Nummer in 
MG. Tonst. 1.


